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,. Abschnitt: 

Zur DurchfOhrung des Niedersachsischen Gesetzes zur 
Ausbildung der Juristinnen und Juristen (NJAG) vom 22. 
Oktober 1993 (Nds. GVBI. S. 449) wird bestimmt: . 

Zu §4: 

1. 	Dem Antrag auf Zulassung zur ersten juristischen Staats
profung sind belzufogen: 
al das Zeugnis der HoChschulreife; 
b) Bescheinigungen der Hochschulen Ober die erfolg

reiche Teilnahme an den als Zlllas'Jvf'gsvorausset
zung vorgeschriebenen Lehrveranstaltungen sowie 
Nachweise Ober die Teilnahme an den praktischen 
Studienzeiten; 

c) 	 das Studienbuch oder andere Bescheinigungen der 
Hochschulen zum Nachweis des Studiums; 

d) die 	Versicherung, daB die Bewerberln oder der 
Bewerber die Zulassung bei keinem anderen PrO
fungsamt beantragt hat; 

e) ein eigenhAndig geschriebener Lebenslauf. 

2. 	 Falls die erforderlichen Urkunden nicht vorgelegt werden 
können. kann der· Nachweis ihres Inhalts auf andere 
Weise erbracht werden. 

3. 	 Wird der Antrag auf Zulassung zurOckgewiesen,so sen
det das LandesjustizprOfungsamt den Obrlgen deut
schen JustizprOfungsämtern eine Abschrift der Ent
scheidung. . 

Zu § 7: 

1. 	 Die Station nach § 7 Abs. 1 Nr. 5 verlangert die Ausbil
dung in einer der vier PflIchtstationen nach Wahl der 
Referendarln oder des Referendars (Wahlpfllchtstation). 

2. 	Die Einzelheiten einer Anrechnung nach § 7 Abs. 5 auf 
die dritte Pflichtstation, auf die zugehOrige Wahlpflicht
station und auf die Wahlstation fOr den Schwerpunktbe
reich .Staats- und Verwaltungsrechr regelt das Innen
ministerium, im Obrigen regelt die Anrechnung das 
Justizministerium. Das OberlandesgeriCht Ist jeweils zu 
beteiligen. 

2. Abschnitt: 


Zur Durchfohrung der Verordnung zum NIedersIchsischen 

Gesetz zur Ausbildung der Juristinnen und Juristen (NJAVO) 
vom 2. November 1993 (Nds. GVBI. S. 561) wird bestimmt: 

Zu §2: 

1. 	 Die oder der Vorsitzende des PrOfungsausschusses 
nimmt vor der PrOfung mit jedem profling ROcksprache 
und informiert, soweit erforderlich, die Mitglieder des 
PrOfungsausschusses darOber und Ober den wesentli
chen Inhalt der PrOfungsakten. Den Mitgliedern des PrO
fungsausschusses Ist auf Ihren Wunsch Einsicht In die 
PrOfungsakten zu gewAhren. 

2. 	Die oder der Vorsitzende des PrOfungsausschusses lei
tet die mondliche PrOfung und hat die Ordnung aufrecht
zuerhalten. Die oder der Vorsitzende hat darauf zu ach
ten, daB die PrOfilnge In geeigneter Weise befragt wer
den, und beteiligt sich selbst an der PrOfung. Der PrO
fungsausschuß entscheidet Ober VerstOße gemaB § 15 
Abs. 3 NJAG. 

Zu § 3: 
1. 	 FOr die Aufsichtsarbeiten In der ersten Staatsprofung 

sind folgende Hilfsmittel zugelassen: 

a) Schönfelder, Deutsche Gesetze; 

b) Sartorlus, Band I, Verfassungs- und Verwaltungsge
setze der Bundesrepublik DeutSChland; 

c) 	 anstelle von a) und b) 
STUD - JUR Nomös - Textausgabe - Zivilrecht - Straf
recht - Öffentliches Recht; 

d) GOtz-Starck, Nieders. Verfassungs- und Verwal
tungsgesetze oder Mlrz, NiedersAchSische Gesetze. 

Weitere Hilfsmittel kOnnen bestimmt werden. 

2. 	 FOr die Aufslchtsarbelten in der zweiten StaatsprOfung 

sind folgende Hilfsmmel zugelassen: 

a) SchOnfelder, Deutsche Gesetze; 

b) Sartorlus I, Verfassungs- und Verwaltungsgesetze 


der Bundesrepublik Deutschland; 

c) 	 anstelle von a) und b) 

SruD ~ JUR Nomos - Textausgabe - Zivilrecht - Straf
recht - Öffentliches Recht; 

d) MAtZ, NiedersAChsische Gesetze; 

e) Palandt, Bürgerliches Gesetzbuch; 

f) Thomas-Putzo, ZlvilprozeBordnung mit GVG und EG; 

g) DreherlTrOndle, Strafgesetzbuch; 

h) K1einknechtlMeyer, StrafprozeBordnung. 


Weitere Hilfsmittel kOnnen bestimmt werden. 

3. 	a)Die nach Nr.1 Buchst. abis d und Nr.2 Buchst. abis h 

zugelassenen Hilfsmittel sind von den profIingen mit

zubringen, und zwar nur je ein Exemplar. Falls weitere 

Hilfsmittel In der Aufgabenstellung vorgesehen sind, 

werden sie vom Landesjustlzprofungsamt gestellt. 


b) 	Der PrOfling hat selbst defOr zu 8Orgen, daß sich die 
Hilfsmittel nach Nr.1 und Nr. 2 Buchst. a bis d auf dem 
neuesten Stand befinden. 

c) 	Der profllng hat auf dem Deckblatt der Aufsichtsar •
beIten die benutzten Hilfsmittel sowie insbesondere 
deren Stand bzw. deren Auflage anzugeben. 

4. 	 a) . Die Hilfsmittel dOrfen keine Bemerkungen oder Beila
gen enthalten. Ausgenommen sind einzelne hand

schriftliche Verweisungen auf Vorschriften (Zahlen

hinweise) sowie gelegentliche Unterstreichungen, 

soweit sie nicht derUmgehung des Kommentierungs~ 

verbots dienen oder systematisch aufgebaut sind. 

Soweit die Hilfsmmel darOber hinausgehende Be

merkungen enthalten, sind sie nicht zugelassen. 


b) Ein VerstoB gegen die Regelungen In Nr. 3 Buchst. a 
und Nr. 4 Buchst. a gilt als Tauschungsversuch Im 
Sinne des § 15 Abs. 1 NJAG. 

5. Zur Beaufsichtigung der Anfertigung der Aufsichtsarbei

ten sollen Richterinnen oder Richter, Staatsanwlltinnen 

oder StaatsanwAlte oder andere Beamtinnen oder 

Beamte des hOheren Dienstes eingesetzt werden. Sie 

werden von der Leitung der BehOrde bestellt, bei der die 

Aufsichtsarbeiten angefertigt werden. 


6. 	 Die AufsichtfOhrenden vermerken jeden Ordnungsver

stoB und Tauschungsversuch In der Nieden,lchrlft,. stel- . 
 •len die Beweismittel sicher, treffen bei Ordnungsversto
Ben, wenn dies erforderlich Ist, eine sofortige Entschei
dung und verschlieBen die Arbeiten nach Abgabe in 
einem Umschlag, der von Ihnen oder in ihrem Beisein 
versiegelt wird. 

Zu § 4: 
Der Tag der Abholung wird vom Landesjustizprofungsamt 

. bestimmt. DadurCh werden der Beginn derBearbeitungsfrist 
und der ROckgabefrist festgelegt. 

Zu §9: 

Die Niederschrift ist von deroderdem Vorsitzenden des Prü

fungsausschusses zu unterschreiben. 


Zu § 14: 

1. 	 Der Antrag auf Ausbildung Ist an das entsprechende 

Amtsgericht, die VerwaltungsbehOrde, die RechtsanwAI

tin oder den Rechtsanwalt oder die RechtsabteIlung zu 

richten. Ein Anspruch auf eine bestimmte Ausbildungs

steIle besteht nicht. 
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2. 	 Die Studierenden sind unter Aufnahme einer Nieder
schrift zur Verschwiegenheit zu verpflichten. 

3. 	 Die Leitung der Ausbildungsstelle ist fOr die sachgemAße 
Ausbildung der Studierenden verantwortlich. Sie regelt 
die Einzelheiten und teilt die Studierenden einer Ausbil
derin. einem Ausbilder oder nacheinander mehreren 
Ausbilderinnen und Ausbildern zu. Die Ausbilderln oder 
der Ausbilder soll die BefAhlgung zum Richteramt haben 
oder dem hOheren Verwaltungsdienst angehOren. Die 
Studierenden kOnnen und sollen jedoch zeitweise auch 
anderen Beschaftlgten zugeordnet werden, wenn dies 
erforderlich ist, um die Aufgaben und die GeschAftsab
läufe verstandlich zu machen. 

4. 	Die Leitung der AusbIldungssteIle legt den Umfang der 
Anwesenheitspflicht der Studierenden fest. Diese soll In 
der Regel mindestens zwOlf Stunden In der Woche betra
gen. 

5. 	 Die Ausbildungsstelle erteilt eine Bescheinigung Ober 
die Art und die Dauer der Ausbildung. Ober die Anerken
nung von praktischen Studienzeiten als Zulassungsvor
aussetzung entscheidet das LandesjustizprOfungsamt. 

Zu § 15: 
Die Gruppenarbeitsgemeinschaften bei einem Amts- oder 

landgericht werden nach nAherer Bestimmung des Ju

stlzminlsterlums eingerichtet. Die GruppenarbeitsgemeIn

schaften bel einer VerwaltungsbehOrde werden nach nähe

rer Bestimmung des Innenministeriums Im Benehmen mit 

dem JustiZministerium eingerichtet. 


Zu § 17: 

Das LandesjustlzprOfungsamt kann Im Benehmen mit den 

betroffenen Fachbereichen Empfehlungen zu dem Inhalt der 

Wahiflcher geben. 


Zu § 18: 

Die PrOfungsdurchgAnge eines Kalenderjahres und die 

dazugehOrigen MeidezeitrAume werden vom Landesjustlz

prüfungsamt In einem Terminplan Im voraus festgelegt. Oflr 

Plan wird In der NIedersAchsischen Rechtspflege und In 

geeigneter Form an den rechtswlssenschaftlichen Fachbe

reichen In NIedersachsen bekanntgegeben. Die oder der' 

Studierende bestimmt mit dem Zeitpunkt. des Zulassungs

antrags in einem Meidezeitraum den dazugehOrlgen PrO

fungsdurchgang. 


Zu § 21: 
1. 	 Nachweise dafür. daB die oder der Studierende am Stu

dium Im Sinne von § 21 Nr. 1 gehindert war, sind dem Lan
desjustlzprüfungsamt zusätzlich zur Beurlaubung durch ·c. die Hochschule vorzulegen. Wer In Kenntnis der Beur.: 
laubung einen Leistungsnachweis, der eine Zulassungs
voraussetzung erfOllt, erbracht hat, war in derRegel nicht 
am Studium gehindert. 

2. 	 Die Nichtberücksichtigung eines Studiums im Ausland 
setzt voraus, daß die Studentin oder der Student an einer 
ausländischen Hochschule für das Fach Rechtswissen
schaften eingeschrieben war und In der Regel rechtswis
senschaftllche LehNeranstaltungen von mindestens 
acht Semester-Wochenstunden Im auslAndischen Recht 
besucht und je Semester mindestens einen Leistungs
nachw~is im auslAndischen Recht erworben oder die 

. AbschlußprOfung 	des Studienjahres erfolgreich abge
legt hat. Die Nachweise sind gegebenenfalls in einer 
deutschsprachigen Obersetzung vorzulegen. 

3. 	 Die Tätigkeit als gewähltes Mitglied In Gremien der Hoch
schule, der Selbstverwaltung der Studierenden oder der 
Studentenwerke ist durch eine Bescheinigung der Hoch
schule oder des Studentenwerks nachzuweisen. 

Zu § 25 sowie zu § 33 Abs. 2: 
1. 	 Der Antrag auf Einstellung ist an das Oberlandesgericht 
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In Braunschweig, Celle oder Oldenburg zu richten. Darin 
ist anzugeben, ob die Einstellung nur in einem bestimm
ten Oberlandesgerichtsbezirk beantragt Wird. Die Refe
rendarin oder der Referendar hat keinen Anspruch dar
auf, einer bestimmten AusbIldungssteIle zugewiesen zu 
werden. Der Wunsch,.bei einer nach Ort und Art nAher 
bezeiChneten Stelle ausgebildet zu werden, soll bei der 
Zuweisung nach MOglichkeit berücksichtigt werden. 

2. 	Die Bewerberinnen und Bewerber werden jeweils zum 
1. Februar, 1. Mai,1. August und 1. NOYe.mber eingestellt. 
Dies gilt auch fOr Referendarinnen und Referendare, die 
ihren Vorbereitungsdienst in einem anderen Land Im 
Geltungsbereich des Deutschen RIchtergesetzes be
gonnen haben und Ihn In Niedersachsen fortsetzen wol
len. 

Zu § 28: 
1. 	In der ersten PflIchtstation und der zugehOrigen Wahl

pflichtstatIon darf die Referendarin oder der Referendar 
nicht Richterinnen oder Rlchtem zugewiesen werden, 
die Oberwiegend mit Angelegenheiten der freiwilligen 
Gerichtsbarkeit oder mit Rechtsgebieten befaBt sind, die 
sich fOr eine exemplarische Ausbildung nicht eignen. 

2. 	 In der zweiten Pflichtstation Ist die Referendartn oder der 
Referendar einer StaatsanwältIn oder einem Staatsan
walt und in der zugehOrigen Wahlpflichtstation einer 
Richterin oder einem Richter zuzuweisen. Die Ausbllde
rinnen und.Ausbilder dOrfen nicht Oberwiegend mit Spe
zialgebleten (z.B. WIrtschaftsstrafsachen) befaBt sein. 

3. 	In der dritten PflIchtstation und der zugehOrigen Wahl- " 
pflichtstatlOn, soweit die Zuweisung nicht an ein Verwal
tungsgerIcht erfolgt, wird die Referendarln oder der 
Referendar einer Bezirksregierung zugewiesen. 

4. 	 Die Ausbildung In dervierten Pflichtstation und der zuge
hOrtgen Wahlpflichtstation soll bel Rechtsanwältinnen 
oder RechtsanwAlten erfolgen, die bei einem landge
richt zugelassep sind. In der Wahlpftichtatatlon kommen 
auch RechtsanwAltinnen und RechtsanwAlte In Betracht, 
die bei einem Oberlandesgericht zugelassen sind. Die 
RechtsanwAltin oder der Rechtsanwalt darf nicht Ober
wiegend in einem $pezialgeblet taUg sein. Benennt die 
Referendarln oder der Referendar keine Rechtsanwlltln 
und keinen Rechtsanwalt, so bestimmt das Oberlandes
gericht die AusbIldungssteIle. Eine RechtsanwAltin oder 
ein Rechtsanwalt soll hOchstens zwei Referendarinnen 
oder Referendare gleichzeitig ausbilden. 

Zu § 33 Abs. 2 und 6: 

1. 	 Das Innenministerium bestimmt das NAhere Ober die 
Arbe~sgemelnschaften In der dritten Pftlchtstation und In 
der zugehOrlgen Wahlpffichtstation, sofern nicht an 
einem Verwaltungsgericht Arbeitsgemeinschaften ein
gerichtet werden. Imübrigen bestimmt das Justizministe
rium das NAhere Ober die Arbeitsgemeinschaften, In den 
8ChwerpunktberelChen Im Einvernehmen mit dem 
jeweils zustandigen Fachministerium. 

2. 	 a) Die Arbeitsgemeinschaften in der ersten Pflichtsta
tIon und der zugehOrigen Wahlpftlchtstation werden 
von . in Zivilsachen erfahrenen Richterinnen oder 
Richtern geleitet, die vom Oberlandesgericht mit 
Zustimmung des Justizministeriums bestellt werden. 

b) .Die Arbeitsgemeinschaften In der zweiten Pflichtsta
. 	 tlon und der zugehOrlgen Wahlpflichtstation werden 

von erfahrenen StaatsanwAltinnen oder StaatsanwAI
ten geleitet, die vom Oberlandesgericht Im Einverneh
men mit der Generalstaatsanwaltschaft und mit 
Zustimmung des Justizministeriums bestellt werden. 
In der Wahlpfiichtstatlon ist auch die Bestellung von in 
StrafsaChen erfahrenen Richterinnen und Richtern 
zulAssig. 
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c) 	 Die Leiterinnen und Leiter der Arbeitsgemeinschaften 
in der dritten Pflichtstation oder der zugehOrigen 
Wahlpflichtstation mOssen die Befähigung zum Rich
teramt oder hOheren allgemeinen Verwaltungsdienst 
besitzen. Sie werden durch die Bezirksregierung 
bestellt. Werden fOr die WahlpflIchtstation an einem 
Verwaltungsgericht Arbeitsgemeinschaften einge
richtet. werden Richterinnen oder Richter vom Ober
verwaltungsgericht mit Zustimmung des JustizminI
steriums zu ArbeitsgemeinschaftsleIterinnen oder 
-leitern bestellt. 

d) 	 Rechtsanwältinnen und RechtsanwAlte tor die Lei
tung derArbeitsgemeinschaften in der vierten Pflicht
station und der zugehörigen WahlpflIchtstation be
stellt das Oberlandesgericht auf Vorschlag oder Im 
Einvernehmen mit der Rechtsanwaltskammer nach 
Zustimmung des Justizministeriums. Soweit geeig
nete Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte nicht 
zur Verfügung stehen, werden nach AnhOrung der 
Rechtsanwaltskammer Richterinnen oder Richter zu 
ArbeitsgemeinschaftsleiterInnen oder -leitern be
stellt. 

3. 	 Während der Ablelstung der WahlstatIon in einem ande
ren Bundesland oder Im Ausland besteht keine Pflicht. an 
einer Arbeitsgemeinschaft In NIedersachsen teilzuneh
men. Dies gilt auch, wenn die WahlpflIchtstation bel einer 
überstaatlichen, zwischenstaatlichen oder ausllndi
schen Stelle abgeleistet wird. 

4. 	 a) Referendar!nnen und Referendare, die ihre Wahlsta
tion oder einen Ten ihrer Wahlstation in Niedersech
sen ableisten, werden fOr drei Monate einer Arbeits
gemeinschaft In dem von ihnen gewlhlten Schwer
punktbereich bzw. Tellschwerpunktberelch zugewie
sen. Referendarinnen und Referendare, die den Teil
schwerpunkt Sozial recht gewlhlt haben, kOnnen 
jedoch auch einer Arbeitsgef!lelnschaft fOr den 
Schwerpunkt "Staats- und Verwaltungsrecht" zuge
wiesen werden. 

b) Die Arbeitsgemeinschaftsleitung während der Wahl
station wird gegen eine VergOtung im Nebenamt oder 
unter Entlastung zu einem Drittel im Hauptamt wahr
genommen. 

c) 	Die Bestellung der Leiterinnen und Leiter derArbeits
gemeinschaften in der Wahlstation erfolgt entspre
chend der In Nr. 2 Buchst. abis d festgelegten Rege
lung. 

d) 	 FOr den Teilschwerpunkt Ananzrecht werden In 
Finanz- und Steuersechen erfahrene Richterinnen 
oder Richter vom Finanzgericht mit Zustimmung des 
Justizministeriums oder Beamtinnen oder Beamte 
des hOheren Dienstes der Finanzverwaltung mit der 
Befähigung zum RIchteramt oder hOheren allgemei
nen Verwaltungsdienst von der Oberfinanzdirektion 
Hannover mit Zustimmung des Finanzministeriums zu 
Leiterinnen und Leitern der Arbeitsgemeinschaften 
bestellt. 

e) 	 In Arbeitssachen erfahrene Richterinnen oder Richter 
werden vom Landesarbeitsgericht mit Zustimmung 
des Sozialministeriums zu Leiterinnen und Leitern 
der Arbeitsgemeinschaften fOr den Tellschwer
punkt Arbeitsrecht bestellt. 

f) 	 Im Sozialrecht erfahrene Richterinnen oder Richter 
werden vom Landessozialgericht mit Zustimmung 
des Justizministeriums zu Leiterinnen oder Leitern 
einer Arbeitsgemeinschaft tor den Teilschwerpunkt 
Sozialrecht bestellt. 

Zu § 33 Abs. 4: 

Die Bezirksregierungen bestellen die Leiterinnen und Leiter 
der Klausurenkurse zum Öffentlichen Recht. Im Obrigen 

bestellt das Oberlandesgericht die Leiterinnen und Leiter. 

Diese sollen 9ber Erfahrungen in der Leitung von Referen

dararbeitsgemeinschaften oder als PrOferinnen oder PrOter 

verfOgen. Die Leitung erfolgt gegen Vergütung im Nebenamt. 


Zu § 33 Abs. 5: 

Der Urlaub wird auf die Station angerechnet,ln der sich die . 

Referendarin oder der Referendar zur Zeit des Urlaubs 

befindet. 


Zu § 33 Abs. 8: 
Die Ausbildungspläne tor die Ausbildung In den einzelnen 
Stationen stellen auf: 
a) fOr die erste und zweite PflIchtstation, die zugehOrlgen 

WahlpflIchtstationen sowie die WahlpflIchtstation bel 
einem Verwaltungsgericht das JustIzministerIum, 

b) 	fOr die dritte PflIchtstation und die zugehOrige Wahl
pflIchtstation das Innenministerium im Benehmen mit 
dem JustIzministerium, 

c) 	 fOr die. vierte PflIchtstation und die zugehOrige Wahl
pflIchtstation das JustIzministerIum unter BerOcksichtl
gung der Vorschläge der Rechtsanwaltskammern, 

d) fOr die WahlstatIon 

aa) fOr die Ausbildung bei einem Gericht der ordentli
chen Gerichtsbarkeit und bel der Staatsanwaltschaft 
das JustIzministerIum, 

bb) tor die Ausbildung bei einer Notarin oder einem Notar 
die Notarkammern im Einvernehmen mit dem JustIz
ministerIum, 

cc) fOr die Ausbildung bei einer Rechtsanwlltln,oder 
einem Rechtsanwalt die Rechtsanwaltskammem im 
Einvernehmen mit dem JustIzministerium, 

dd) fOr die Ausbildung bei einer VerwaltungsbehOrde 
das Innenministerium im Benehmen mit dem Justiz
ministerium, 

ee) fOr die Ausbildung bel einem Gericht der Verwal
tungs- und FinanzgerIchtsbarkeit das Justizministe
rIum, 

ff) tor die Ausbildung bel einer Behörde der Ananzver
waltung das Ananzmlnlsterium im Benehmen mit 
dem JustizministerIum, . 

gg) fOr die Ausbildung bei einem Gericht der Sozlalge
richtsbarkelt das Justizministerium, for die Ausbil
dung bel einem Gericht der Arbeltsgerichtsbarkeit 
das Sozialministerium im Benehmen mit dem Justiz
ministerium. 

Im obrigen stellt die Stelle selbst oder ein tor sie auftreten
der Spitzenverband einen individuellen Ausbildungsplan 
auf. Der Ausbildungsplan Ist dem Oberlandesgericht mit 
dem Antrag auf Zuweisung nach § 29 Abs. 1 Satz 2 NJAVO 
vorzulegen. 

Zu §§ 34 und 35: 

1. 	 In den Ausbildungsnachweis sind die Art der Aufgabe 
und Ihre Bearbeitungsdauer einzutragen. In den Nach
weis eingetragene schriftliche Laistungen sind zu bewer
ten, dasselbe giltfOr mündliche Leistungen, die In Anwe
senheit der Ausbilderin oder des Ausbilders erbracht 
worden sind. 

2. 	 Jede In den Ausbildungsnachweis aufzunehmende Lei· 
stung ist mit der Referendann oder dem Referendar als
bald eingehend zu erörtern. Ist sie bewertet worden, so 
sind hierbei auch die Bewertung und tlie dafOr maßge
benden Gründe bekanntzugeben. 

3. 	 Der Ausbildungsnachweis ist nach Abschluß des Ausbil
dungsabschnitts zu den Personalakten zu nehmen. 

Zu§38: 


Der Antrag der Referendarin oder des Referendars, die Auf

gabe der Hausarbeit aus dem Bereich einer anderen als der 
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ersten Pflichtstation zu entnehmen, ist auf dem Dienstweg an 

das Landesjustizprüfungsamt zu richten. Der Antrag muß die 

for die Bearbeitung durch das LandesiustizprQfungsamt 

ertorderlichen Angaben enthalten. 


Zu § 40: 

Dem Landes;ustizprüfungsamt ist auf dem Dienstweg mitzu

teilen. welche Ergebnisse der Aufsiehtsarbeiten auf die PrO

fungsgesamtnote der WiederholungsprOfung angerechnet 

weraen sollen. 


3. Abschnitt: 
1. 	 Die AV vom 24. 7. 1985unddieAVvom17.6.1992werden 

aufgehoben. Sie sind weiterhin anzuwenden.· soweit 
nach § 22 NJAG die bisherigen Vorschriften noch 
Anwendung finden. 

2. 	 Die DurchfOhrungsvorschriften treten mit Wirkung vom 
1. November 1993 in Kraft. 
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